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Artikel III-223 (ex-Artikel 34)

(1) ...

(2) ...

(3) Wenn von der Gemeinschaft Union mit einem oder mehreren Staaten oder

internationalen Organisationen Vereinbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen oder

Devisenregelungen auszuhandeln sind, beschließt der Rat abweichend von [Artikel III-222 (ex-33)]

auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank die

Modalitäten für die Aushandlung und den Abschluss solcher Vereinbarungen. Mit diesen

Modalitäten wird gewährleistet, dass die Gemeinschaft einen einheitlichen Standpunkt vertritt. Die

Kommission wird an den Verhandlungen in vollem Umfang beteiligt. Im übrigen bleibt Artikel III-

222 unberührt.

(4) ...

Explanation (if any) :
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